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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.09.1972

Norm

FinStrG §32 Abs1

Rechtssatz

Konkurrenz der Normen des FinStrG und des SGG ist durchaus möglich. Die Verhängung von mehreren Strafen

nebeneinander (sowohl nach dem SGG als auch nach dem FinStrG) ist durch die ausdrückliche Vorschrift des § 22 Abs

1 FinStrG, die grundsätzlich das Kumulationsprinzip vorsieht, gedeckt.
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